
5132 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Ber cht 
des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus 

über den Besch 1 uß des Nat i ona 1 rates vom 31. Jänner 1996 betreffend ei n 
Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und 
Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa
Wählerevidenzgesetz - EuWEG) 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß sieht im Einklang mit der 
Richtl inie 931109/EG des Rates vom 6. Dezember 1993 für die Wahl zum 
Europäischen Parlament die Schaffung einer Europa-Wählerevidenz vor. In 
diese sind neben Österreichern mit einem Hauptwohnsitz in Österreich 
andere Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich aufzunehmen, wenn sie 
eine Erklärung im Sinn der zitierten Richtlinie des Rates abgeben. 
Überdies sind Auslandsösterreicher einzutragen; 
Mitgliedstaat der Europäischen Union jedoch 

leben diese in 
nur auf Grund 

förmlichen Erklärung, in Österreich wählen zu wollen. 

einem 
einer 

Im Sinne des Art. 13 der zitierten Richtl inie des Rates sieht der 
Gesetzesbesch 1 uß zur Durchführung des· wechselseiti gen Informat i ons
austausches mi t anderen Mitgl i edstaaten di e Ei nri chtung ei ner zentralen 
Europa-Wählerevidenz vor, durch welche individuelle Auskünfte über 
Aus 1 andsös terrei cher und Un ionsbürger mi t Hauptwohns i tz in Österrei ch, 
die nicht österreichische Staatsbürger sind, erteilt werden können. 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderal ismus stellt nach Beratung 
der Vorlage am 28. Feber 1996 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Ludwig B i e r i n ger 
Berichterstatter 
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Wien, 1996 02 28 

Dr. Günther H u m m e r 
Vorsitzender 
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